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§ 6 KAbG Vorlaufiger
Anschluf3beitrag

KAbG - Kanalabgabegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.10.2024

(1) Fur jene AnschluBgrundflache bzw. Teile der Anschluf3grundfache, fur die im Falle der Fertigstellung des
wasserrechtlich bewilligten Projektes (ber die Errichtung oder Anderung der Kanalisationsanlage AnschluRpflicht
bestehen wiirde, kann ein vorlaufiger Anschlul3beitrag erhoben werden.

(2) Fur das Ausmal3 der Berechnungsflache gilt§ 5 sinngemaR. Der Beitragssatz ist unter sinngemafRer Anwendung des
8§ 3 unter Zugrundelegung der veranschlagten Errichtungskosten der Kanalisationsanlage mit hochstens 30 v.H. des so
errechneten Betrages festzusetzen.

(3) Der Abgabenanspruch entsteht mit Rechtskraft des Bescheides Uber die wasserrechtliche Bewilligung der
Errichtung oder Anderung der Kanalisationsanlage.

(4) Entsteht die AnschluBpflicht nicht innerhalb von 10 Jahren ab dem im Abs. 3 genannten Zeitpunkt, ist der vorlaufige
AnschluBBbeitrag in der Hohe des tatsachlich geleisteten Betrages zurtickzuzahlen.

(5) Sofern ein vorlaufiger Anschlu3beitrag erhoben wurde, hat die Gemeinde nach Vorliegen der Endabrechnung Gber
die Kosten der Errichtung oder Anderung der Kanalisationsanlage unverziiglich den endgiiltigen AnschluRbeitrag (8 5)
zu erheben.

In Kraft seit 31.03.1990 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kabg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/kabg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/kabg/paragraf/5
file:///

	§ 6 KAbG Vorläufiger Anschlußbeitrag
	KAbG - Kanalabgabegesetz


